
Der Urabstimmungsleiter des Studierendenparlaments 
der FH Münster 

 Münster, den 09.10.2024 

 

Urabstimmungsbekanntmachung 
für die Urabstimmung vom 18. bis 22. November 2024 

 
I. Allgemeines 

Der Ablauf der Urabstimmung regelt sich nach der Urabstimmungsordnung der Studierendenschaft der FH Münster vom 06.10.1999 in der Fassung 
vom 22.06.2023. 
 
 

II. Urabstimmungszeiten und Urabstimmungsräume 
Die Urabstimmung findet laut Beschluss des Studierendenparlaments vom 09.10.2024 als internetbasierte Online-Abstimmung in der Zeit vom 18. 
bis 22.11.2024 statt. 
 
 

III. Urabstimmungsberechtigte 
Urabstimmungsberechtigt sind die Mitglieder der Studierendenschaft, die bis zum 27.10.2024 an der FH Münster eingeschrieben worden sind und 
im Urabstimmungsverzeichnis aufgeführt werden.  
 
 

IV. Urabstimmungsordnung und Urabstimmungsverzeichnis 
1) Die Urabstimmungsordnung kann beim Urabstimmungsleiter oder unter http://www.hb.fh-muenster.de eingesehen werden. 
2) Alle Urabstimmungsberechtigten werden in einem Urabstimmungsverzeichnis aufgeführt. Dieses wird im Büro des AStA, Leonardo Campus 8 in 

Münster, in der Zeit vom 31. bis 05.11.2024 jeweils von 10 bis 16 Uhr zur Einsichtnahme ausgelegt. 
3) Jedes Mitglied der Studierendenschaft kann innerhalb der Auslegungsfrist beim Urabstimmungsleiter gegen die Richtigkeit des 

Urabstimmungsverzeichnisses Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift erklärt werden. Dem Einspruch sind die 
erforderlichen Beweise beizufügen, sofern die behaupteten Tatsachen nicht amtsbekannt oder offenkundig sind. Nach dem Ablauf der 
Auslegungsfrist sind Einsprüche gegen die Richtigkeit des Urabstimmungsverzeichnisses nicht mehr zulässig. 

 
 

V. Antragstext der Urabstimmung 
 
Antrag: 
Das Studierendenparlament der FH Münster beantragt die Einführung eines „Kultursemestertickets“ (KuSeTi) zum Sommersemester 2025 zu 
einem Gesamtpreis von 5,31 € pro Studierende*n pro Semester.  
Dieser Beitrag zum „Kultursemesterticket“ wird zukünftig jedes Semester als weiterer Sonderbeitrag zusätzlich zum bisherigen Beitrag in 
Höhe von 224,60 € (SoSe 2025) von allen zahlungspflichtigen Studierenden erhoben.  
Der Beitrag zum „Kultursemesterticket“ ermöglicht den vergünstigten bis freien Eintritt zu kulturellen Veranstaltungen und Einrichtungen 
wie unten dargestellt. 
Preisanpassungen in den folgenden Semestern sind zu erwarten. 
 

Einrichtung Vergünstigungen Anteil am KuSeTi 

Hot Jazz Club Münster 50% Nachlass bei allen Konzerten bis zu 50 Plätze pro Konzert 0,20 € 

Cineplex, Schloßtheater, 
Cinema/Kurbelkiste 

0,50 € Nachlass auf die Sneakangebote 
1,00 € Nachlass auf ausgewählte Vorstellungen jeder Spielwoche 

0,95 € 

Theater Münster 40 Freikarten pro Vorstellung im Großen Haus 
12 Freikarten pro Vorstellung im Kleinen Haus 
4 Freikarten pro Vorstellung im Studio 

1,45 € 

Wolfgang-Borchert-Theater Münster 8 Freikarten für die Veranstaltungen 1,10 € 

Basketballspiele der Uni Baskets Münster 75 Freikarten pro Spiel 0,75 e 

Theater im Pumpenhaus Münster 10 Freikarten (15 Minuten vor Beginn der Vorstellung) 0,40 € 

Bagno-Konzertgalerie Steinfurt 50% Nachlass für Karten in der 3. Preiskategorie 0,20 € 

Pool Hall Münster jeden Dienstag 2 Stunden kostenfrei Billiard spielen 0,26 € 

Kunsthalle Hafenweg Münster freier Eintritt kostenfrei 

 
Wahlmöglichkeit: Ich stimme dem Antrag zu.  

Ich stimme dem Antrag nicht zu. 
 
 

VI. Ausübung des Urabstimmungsrechts 
1) Die*der Abstimmende kann dem Antrag zustimmen oder ihn ablehnen. Eine Nicht-Kennzeichnung wird gemäß Urabstimmungsordnung als 

Enthaltung gewertet. 
2) Die internetbasierte Online-Abstimmung ist intuitiv gestaltet und erfolgt in folgenden Schritten: Anmeldung der*des Abstimmenden mit FH-

Kennung im myFH-Portal. Das System bestätigt die Eintragung im Urabstimmungsverzeichnis. Im Anschluss erfolgt die Ausgabe der elektronischen 
Stimmzettel. Die*der Abstimmende kennzeichnet die Auswahlmöglichkeit. Die*der Abstimmende prüft und bestätigt ihre*seine Stimmabgabe. 
Die Stimme wird vom System gezählt. Der Abstimmungsvorgang kann von der*dem Abstimmenden jederzeit gestoppt und zu einem späteren 
Zeitpunkt wieder aufgenommen werden. 

 
 

VII. Auszählung der Stimmen 
Die öffentliche Auszählung der Stimmen findet am 22.11.2024 ab 16.00 Uhr im Büro des AStA, Leonardo Campus 8 in Münster statt. 
 
 
Münster, den 09. Oktober 2024 
 

 
Winfried Hagenkötter 
Urabstimmungsleiter 


